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I. Einführung
Die vorliegenden Empfehlungen* sollen Ärzten** zu mehr Klarheit 
und Sicherheit in denjenigen Situationen verhelfen, in denen sie 
Zweifel an der Einwilligungsfähigkeit ihres Patienten haben und 
sich hieraus Unsicherheiten im Hinblick auf das weitere Vorgehen 
ergeben. 
Die Behandlung eines Patienten setzt dessen Einwilligung nach 
adressatengerechter Aufklärung voraus. Dafür muss der Patient 
einwilligungsfähig sein. Jeder erwachsene Patient gilt grundsätz-
lich als einwilligungsfähig, soweit nicht festgestellt wird, dass 
seine Einwilligungsfähigkeit im konkreten Fall ausgeschlossen 
ist. Der hohen normativen Bedeutung der Einwilligungsfähigkeit 
steht entgegen, dass erhebliche Unsicherheit über die Kriterien 
für die Beurteilung der Einwilligungsunfähigkeit besteht und die 
Übereinstimmung der ärztlichen Einschätzungen der Einwilli-
gungsunfähigkeit bei Fällen im Graubereich sehr gering ist1. 
Hieraus können sich zwei ethisch und rechtlich problematische Si-
tuationen ergeben: Zum einen, wenn der Patient einwilligungsfähig 
ist, aber fälschlicherweise als nicht einwilligungsfähig eingestuft 
wird und zum anderen, wenn der Patient nicht einwilligungsfähig ist, 
aber fälschlicherweise als einwilligungsfähig angesehen wird. Bei-
des kann dazu führen, dass die Rechte des Patienten verletzt werden. 
Die vorliegenden Empfehlungen stellen die rechtlichen Rahmen-
bedingungen dar und geben praktische Hinweise zur Beurteilung 
der Einwilligungsfähigkeit und zum Vorgehen in Zweifelsfällen.

II. Rechtliche Rahmenbedingungen
Die Einwilligung des Patienten stellt eine notwendige Voraussetzung 
für die Durchführung einer medizinischen Maßnahme dar2. Voraus-
setzung für die Wirksamkeit einer Einwilligung ist neben der ärztli-
chen Aufklärung auch die Einwilligungsfähigkeit des Patienten. Bei 
fehlender Einwilligungsfähigkeit ist die Einwilligung des Patienten-
vertreters, d. h. des Gesundheitsbevollmächtigten oder des recht -
lichen Betreuers mit dem Aufgabenkreis Gesundheitssorge einzuho-
len, sofern sich der Patient nicht selbst zuvor in einem einwilligungs-

fähigen Zustand für oder gegen die Maßnahme ausgesprochen hat 
oder die Einwilligung des Patientenvertreters nicht abgewartet wer-
den kann, ohne dem Patienten zu schaden (z. B. im Notfall)3. Die 
Einwilligungsfähigkeit ist eine Ausprägung der rechtlichen Hand-
lungsfähigkeit4 und bezeichnet das für die Rechtswirksamkeit der 
Einwilligung erforderliche Mindestniveau der Entscheidungsfähig-
keit. Im Gegensatz zur Entscheidungsfähigkeit, die mehr oder weni-
ger gegeben bzw. beeinträchtigt sein kann, verlangt die Feststellung 
der Einwilligungsfähigkeit eine konkrete Ja-/Nein-Entscheidung. 
Dabei gilt jeder erwachsene Patient rechtlich als vollumfänglich ein-
willigungsfähig, solange nicht festgestellt worden ist, dass er im kon-
kreten Fall trotz adressatengerechter Aufklärung nicht einwilligungs-
fähig ist. Anders als die Geschäftsfähigkeit kann die Einwilligungsfä-
higkeit auch nicht durch das Betreuungsgericht beschränkt werden5. 
Die Voraussetzungen der Einwilligungsfähigkeit werden im 
deutschen Recht überwiegend so umschrieben, dass der Patient 
auf der Grundlage der ärztlichen Aufklärung 
(1) die Bedeutung, Tragweite und die Risiken der ärztlichen 

Maßnahme erkennen und verstehen kann („Einsichtsfä-
higkeit“) und

(2) sich darüber ein eigenes Urteil bilden und nach dieser 
Einsicht handeln kann 

 („Steuerungsfähigkeit“ bzw. „Urteils- und Handlungsfä-
higkeit“).6

In diesem Sinne ist die Einsichtsfähigkeit die Fähigkeit, auf der 
Grundlage der ärztlichen Aufklärung Wesen, Bedeutung und 
Tragweite der in Frage stehenden Maßnahme zu erfassen. Die 
Steuerungsfähigkeit ist die Fähigkeit, das Für und Wider abwä-
gen zu können und auf dieser Basis eine eigene Entscheidung 
treffen (Urteilsfähigkeit) sowie diese Entscheidung auch umset-
zen (Handlungsfähigkeit) zu können.
Die ärztliche Aufklärung und Einwilligung sind daher untrennbar 
verknüpft. Das ärztliche Gespräch mit dem Patienten und dessen 
Aufklärung geht der Einwilligung stets voraus. Die Aufklärung des 
Patienten ist unabhängig von dessen potentiell bestehender Einwilli-
gungsunfähigkeit eine grundlegende Verpflichtung des Arztes7. Es 
ist das Ziel der ärztlichen Aufklärung, die Entscheidungsfähigkeit 
des Patienten zu fördern. Eine adressatengerechte Aufklärung kann 
dazu beitragen, die Qualität der Entscheidung bei einwilligungsfähi-
gen Patienten zu verbessern und Patienten in ihrer Entscheidungsfä-
higkeit zu stärken, um dadurch die Schwelle zur Einwilligungsfä-
higkeit zu überschreiten und nicht einwilligungsfähige Patienten 
stärker in die Entscheidung über sie betreffende Maßnahmen einzu-
binden. Zudem verschafft in aller Regel erst eine adressatengerechte 
Aufklärung dem Arzt eine verlässliche Grundlage für die Einschät-
zung der Einwilligungsunfähigkeit des Patienten im konkreten Fall8.

III. Ärztliche Beurteilung der Einwilligungsunfähigkeit
Die Einwilligungsfähigkeit ist bei erwachsenen Patienten die 
 Regel und die Unfähigkeit zur Einwilligung die Ausnahme. Im 
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Regelfall muss der Arzt also gerade nicht die Einwilligungsfä-
higkeit feststellen. Erst wenn der Arzt konkrete Anhaltspunkte 
dafür hat, dass die Einwilligungsfähigkeit des Patienten fehlen 
könnte, darf und muss er sie prüfen.
Psychische Störungen (z. B. Delir, Demenz, Psychose, Manie, 
Depression) oder kognitive Beeinträchtigungen können Einfluss 
auf die Einwilligungsfähigkeit haben. Das Vorliegen einer sol-
chen Störung oder Beeinträchtigung ist aber für sich genommen 
kein Grund, dem betreffenden Patienten die Einwilligungsfähig-
keit abzusprechen. Hinzutreten müssen vielmehr weitere Um-
stände, welche dazu führen, dass im Einzelfall die Einsichts- 
oder Steuerungsfähigkeit des Patienten hinsichtlich der konkre-
ten Maßnahme ausgeschlossen ist. 
Die Einwilligungsfähigkeit ist außerdem unabhängig davon, ob 
der Patient dem ärztlich vorgeschlagenen Vorgehen zustimmt 
oder nicht. Der Patient hat sogar ein Recht auf „unvernünftige“ 
Entscheidungen. 
Die Bestellung eines rechtlichen Betreuers führt für sich genom-
men nicht zum Verlust der Einwilligungsfähigkeit, selbst wenn 
die Gesundheitssorge zum Aufgabenkreis des rechtlichen Be-
treuers gehört. Auch ist die Bestellung eines rechtlichen Betreu-
ers kein Indiz dafür, dass dem Patienten die Einwilligungsfähig-
keit fehlt. Die Einwilligungsunfähigkeit muss vielmehr im je-
weiligen Einzelfall konkret festgestellt werden. Gleiches gilt für 
den Fall, in dem der Patient eine Vertrauensperson bevollmäch-
tigt hat. 
Die Einwilligungsfähigkeit fehlt dem Patienten erst dann, wenn 
die Einsichts- oder die Steuerungsfähigkeit im jeweiligen Einzel-
fall hinsichtlich der konkreten Behandlungsmaßnahme ausge-
schlossen ist. 
Im Folgenden werden Anhaltspunkte genannt, die auf eine einge-
schränkte oder gar fehlende Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit 
hinweisen und damit Zweifel an der Einwilligungsfähigkeit des 
Patienten begründen können. 

1. Mögliche Hinweise auf eine eingeschränkte Einsichts -
fähigkeit

Mögliche Hinweise auf eine eingeschränkte Einsichtsfähigkeit 
des Patienten sind: 
Der behandelnde Arzt hat den Eindruck, dass der Patient trotz 
adressatengerechter Aufklärung nicht in der Lage ist, 
– die vermittelten Informationen in Grundzügen zu verstehen,
– wesentliche Informationen mit eigenen Worten wiederzuge-

ben,
– sich der möglichen Folgen der Erkrankung bzw. der vorge-

schlagenen Maßnahme(n) für die eigene Lebensführung und 
Lebensqualität bewusst zu sein,

– eine der Situation angemessene Einsicht in die Natur der ei-
genen Erkrankung zu haben,

– sich der Schwere der eigenen Erkrankung und des Ausmaßes 
der Behandlungsbedürftigkeit bewusst zu sein.

2. Mögliche Hinweise auf eine eingeschränkte Steuerungs-
fähigkeit

Mögliche Hinweise auf eine eingeschränkte Steuerungsfähig-
keit des Patienten sind: 
Der behandelnde Arzt hat den Eindruck, dass der Patient trotz 
adressatengerechter Aufklärung nicht in der Lage ist, 
– das Für und Wider der vorgeschlagenen Maßnahme(n) ge-

geneinander abzuwägen,

– die diesbezüglichen Überlegungen mit persönlichen Werthal-
tungen und Überzeugungen in Bezug zu bringen,

– eine der Situation angemessene affektive Beteiligung am 
Entscheidungsprozess zu zeigen,

– eine Entscheidung zu treffen und verständlich zu kommuni-
zieren,

– Impulse, Zwänge oder Ängste, die ihn daran hindern, die ge-
troffene Entscheidung umzusetzen, zum Ausdruck zu bringen 
und zu kontrollieren,

– die eigene Entscheidung gegenüber widersprechenden Mei-
nungen anderer zu behaupten.

IV. Folgen bei begründeten Zweifeln an der Einwilligungs-
fähigkeit

Liegen derartige Hinweise vor, bestehen an der Einwilli-
gungsfähigkeit des Patienten begründete Zweifel. In diesen 
Fällen kann der behandelnde Arzt nicht mehr ohne Weiteres 
davon ausgehen, dass die Zustimmung des Patienten zur Be-
handlung eine wirksame Einwilligung darstellt. 
Ist es möglich, mit der Behandlung zuzuwarten, ohne dem Pa-
tienten zu schaden, sollte der Arzt abwarten und dem Patien-
ten die Gelegenheit geben, zu einem späteren Zeitpunkt noch-
mals zu entscheiden. Dies kommt insbesondere in Betracht, 
wenn der Zustand des Patienten, der seine Einsichts- oder 
Steuerungsfähigkeit beeinträchtigt, als fluktuierend beurteilt 
wird und Aussicht auf eine zumindest zeitweilige bzw. pha-
senweise Besserung besteht.
Darüber hinaus bieten sich die Einbeziehung der Angehörigen 
und die Möglichkeiten einer Entscheidungsassistenz9 an. 
Hat der Patient einen Vertreter (einen Gesundheitsbevoll-
mächtigten oder einen rechtlichen Betreuer mit dem Aufga-
benkreis Gesundheitsangelegenheiten), muss dieser auf jeden 
Fall einbezogen werden.
Lassen sich die Zweifel an der Einwilligungsfähigkeit des Pa-
tienten nicht mit Hilfe der vorstehend genannten Möglichkei-
ten ausräumen und hat der Patient keinen Vertreter, sollte eine 
weitere Abklärung der Einwilligungsfähigkeit erfolgen, z. B. 
im Rahmen eines Teamgesprächs, eines psychiatrischen Kon-
sils oder einer Ethik-Beratung. Spätestens zu diesem Zeit-
punkt sollte auch das Betreuungsgericht informiert werden, 
damit dieses erforderlichenfalls einen rechtlichen Betreuer 
bestellen kann10. 
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